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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Einen Tag vor Ablauf der Sammelfrist Mitte September 2019 gab das Egerkinger Komitee
in den Medien bekannt, die benötigten 100'000 Unterschriften für die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» beisammen zu haben und die Initiative pünktlich am 15.
September bei der Bundeskanzlei einreichen zu wollen. Dies sei dem Komitee durch
einen «massiven Schlussspurt» gelungen, so Initiant Walter Wobmann (svp, SO)
gegenüber der Basler Zeitung. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass das
Initiativkomitee mit einer massiv erhöhten Zahl an ungültigen Unterschriften zu
kämpfen hatte. Mitte Oktober bestätigte die Bundeskanzlei sodann das
Zustandekommen der Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» mit 105'553 gültigen
Unterschriften.
Während sich emanzipierte Frauen und Feministinnen aller Couleur in den Medien um
die Frage stritten, ob die Burka verboten gehört oder nicht, sprach sich die
Bundeshausfraktion der CVP als erste mehrheitlich für das Verhüllungsverbot aus, wie
Parteipräsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) in der Presse bekanntgab, obgleich das Verbot
nicht unbedingt in der Verfassung verankert werden müsse. Auch ihre Basis stehe
hinter dem Verbot, so Pfister weiter. Die SP arbeitete indessen an einem Gegenentwurf
zur Stärkung der Frauenrechte. Es bestehe Handlungsbedarf, nicht nur familiäre und
berufliche, sondern auch gesellschaftliche Benachteiligungen von Frauen zu beseitigen,
und zwar nicht nur, aber auch bei Ausländerinnen, zitierte der Tages-Anzeiger die
Berner SP-Nationalrätin Nadine Masshardt. Dazu soll der Gleichstellungsartikel in der
Verfassung ausgeweitet werden. Darüber hinaus wollte der Entwurf der SP die
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau zum expliziten Ziel der
schweizerischen Aussenpolitik erklären. Für Initiant Wobmann war dieser Vorschlag «an
den Haaren herbeigezogen» und ohne Bezug zur Initiative. Die Frage, ob die
Gleichstellung von Migrantinnen allgemein stärker gefördert werden müsse, müsse in
einem anderen Kontext diskutiert werden, liess er im Tages-Anzeiger verlauten.
Ebenfalls der Initiative mit einem Gegenvorschlag gegenübertreten wollte gemäss der
Sonntags-Zeitung Justizministerin Simonetta Sommaruga, wobei sie den Fokus jedoch
auf das Verbot des Verhüllungszwangs zu legen plante. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.10.2017
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Der Nationalrat befasste sich in der Sommersession als Erstrat mit der im Februar 2009
mit 106'037 gültigen Unterschriften eingereichten Waffenschutzinitiative. Die Initiative
fordert, dass Waffenbesitz nur mit einem Bedarfs- und Fähigkeitsausweis gestattet ist,
dass die Armeewaffen im Zeughaus statt zu Hause aufbewahrt werden und dass ein
zentrales Waffenregister erstellt wird. Der Bundesrat hatte die Initiative bereits Ende
2009 zur Ablehnung empfohlen. In der Ratsdebatte wurden von den die Initiative
befürwortenden Vertretern der SP und der Grünen insbesondere Sicherheitsaspekte
vorgebracht. Es wurde argumentiert, dass ein Verbot der Aufbewahrung von (Armee-
)Waffen zu Hause vor allem Tötungsdelikte aus dem Affekt, häusliche Gewalt oder
Suizide vorbeugen könne. Darüber hinaus könne ein zentrales Waffenregister der
Verbrechensbekämpfung dienen. Die Ratsmehrheit empfahl die Initiative allerdings mit
dem Hinweis auf das aktuell genügende Waffengesetz zur Ablehnung. Krimineller
Waffenmissbrauch könne mit einem Fähigkeitsausweis nicht verhindert werden und das
Schützen- und Jagdwesen würden unnötig eingeschränkt. Den Initianten wurde von der
Ratsrechten zudem vorgeworfen, mit ihrem Vorhaben eine Abschaffung der Armee auf
Raten anzustreben. Die gleichen Argumente wurden auch im Ständerat diskutiert. Beide
Räte empfahlen den Bürgern, die Initiative abzulehnen. Die geschlossen stimmende SP,
die Grünen und die Grünliberalen unterlagen bei den Schlussabstimmungen
rechtsbürgerlichen Mehrheiten, im Nationalrat mit 119 zu 69 und im Ständerat mit 30 zu
11 Stimmen. Lanciert wurde der Abstimmungskampf im Dezember 2010. Bundesrätin
Sommaruga musste gegen die Initiative und auch gegen ihre eigene Partei antreten,
obwohl sie selbst als Ständerätin das Begehren noch unterstützt hatte. 2

VOLKSINITIATIVE
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MARC BÜHLMANN
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Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die Stimmberechtigten befanden am 9. Juni über die Initiative für eine Volkswahl des
Bundesrates. Das von der SVP lancierte Volksbegehren verlangte, dass die Schweizer
Regierung nicht mehr von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt, sondern durch
die Wahlbevölkerung bestimmt wird. Die Wahl wäre zeitgleich mit den
Gesamterneuerungswahlen für den Nationalrat und in gesamtschweizerischem
Majorzverfahren mit einem Wahlkreis abzuhalten. Für die italienischen und
französischen Sprachminderheiten würden insgesamt zwei Sitze reserviert. Im Vorjahr
hatten sich Bundesrat und Parlament ziemlich eindeutig gegen das nach der Abwahl von
Christoph Blocher aus dem Bundesrat 2007 aufgegleiste Begehren ausgesprochen, das
schon bei den Verfassungsdiskussionen 1848 und 1872 und zwei Mal als Initiative der SP
in den Jahren 1900 und 1942 keine Mehrheiten gefunden hatte. Die Initiative wurde von
einem überparteilichen Komitee bekämpft, dem alle Parteien ausser der SVP
angehörten. Sogar die Grünen, die als Oppositionspartei selber schon ähnliche
parlamentarische Vorstösse lanciert hatten, sprachen sich gegen das Anliegen aus. Das
Gegnerkomitee trat unter dem Motto an, dass Bewährtes nicht aufs Spiel zu setzen sei.
Das aktuelle Gleichgewicht zwischen den Gewalten sei eine zentrale Determinante für
die politische Stabilität und den Wohlstand in der Schweiz. Der von der SVP geforderte
Systemwechsel sei kaum begründbar und beruhe auf populistischen Forderungen. Der
Verweis auf die Kantone, wo die Volkswahl der Regierung funktioniere – das
bedeutendste Argument der Initiativbefürworter – wurde von den Initiativgegnern
abgewiesen, da ein Wahlkampf in den Kantonen mit einem Wahlkampf auf nationaler
Ebene kaum vergleichbar sei. Ein solcher würde amerikanische Verhältnisse evozieren
und die zeitlich bereits arg belasteten Bundesräte nicht nur zusätzlich unter Druck
setzen, sondern auch in einen Dauerwahlkampf verwickeln, der eine Kollegialregierung
verunmöglichen würde. Stille Schaffer hätten zudem gegen charismatische, medial
taugliche Personen weniger gute Chancen und Geld würde eine noch grössere Rolle
spielen als heute. Schliesslich wurde auch die Quotenregel für die sprachlichen
Minderheiten kritisiert; die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Sitze an die Romandie
gingen und der Kanton Tessin kaum mehr Regierungsvertreter stellen könnte, sei enorm
hoch. Die SVP ihrerseits setzte sich überraschend lau für ihr Anliegen ein. Zwar wurde
ein 2,8 Mio. Auflagen starkes Extrablatt in die Haushalte gestreut, in dem mit dem
Untergang der Schweiz gedroht wurde, wenn den Mauscheleien im Bundesrat und den
Hintertreppen-Absprachen bei Regierungswahlen nicht durch das Volk Einhalt geboten
würden. Im Gegensatz zu anderen Parteien wolle man die Mitspracherechte des
Souveräns stärken und nicht noch weiter abbauen. Zudem schaltete die Partei ein für
SVP-Verhältnisse sehr unspektakuläres Text-Plakat („Dem Volk vertrauen!“). Wichtige
Exponenten der Partei schalteten sich aber kaum in den Abstimmungskampf ein und
nahmen teilweise gar demonstrativ Stellung gegen die Initiative. Die Kantonalsektion
Thurgau empfahl gar die Nein-Parole und die SVP Unterwallis beschloss Stimmfreigabe
bei der parteieigenen Initiative. Es wurde parteiintern auch befürchtet, dass sich eine
Volkswahl zuungunsten der SVP auswirken könnte. Prominente Unterstützung erhielt
die Idee der Volkswahl allerdings durch die ehemalige SP-Bundesrätin Micheline Calmy-
Rey. Sie befand, dass die Volkswahl zu einer besseren Machtbalance zwischen
Bundesrat und Parlament führe, weil die Regierung damit über mehr Legitimität
verfügen würde. Erste Umfragen Anfang Mai liessen eine relativ geringe Begeisterung in
der Bevölkerung für die Idee der Volkswahl erahnen. Tatsächlich wurde das Begehren
Anfang Juni dann auch deutlich mit 76,3% Nein-Stimmenanteil und durch alle Kantone
abgelehnt. In einigen Kantonen der Romandie (FR, NE, JU) lagen die Ja-Anteile gar unter
20%. Am höchsten war die Zustimmung im Kanton Tessin (32,2% Ja), was aufgrund der
Debatten um den Minderheitenschutz etwas überraschend war. Die
gesamtschweizerische Stimmbeteiligung lag bei 39,2%, was die laue Kampagne neben
dem Umstand, dass die APS-Inserateanalyse einen absoluten Negativrekord hinsichtlich
Anzahl Zeitungsinserate ausmachte, ebenfalls wiederspiegelt. Noch am Abend der
Abstimmung äusserten sich die Parteipräsidenten zum Abstimmungsausgang. CVP-
Präsident Darbellay wertete das Resultat als Zeichen nationaler Kohäsion, FDP-
Präsident Müller war froh über die Wahrung der Konkordanz, die durch eine Volkswahl
in Gefahr geraten wäre, und SP-Präsident Levrat freute sich, dass die „psychologische
Verarbeitung der Abwahl Blochers“ nun zum Abschluss kommen könne. SVP-Präsident
Brunner anerkannte zwar, dass das Thema vom Tisch sei, wehrte sich aber vorsorglich
gegen künftige Beschneidungen der direkten Demokratie. Der Leidensdruck sei
anscheinend momentan noch zu tief. Justizministerin Sommaruga sah im Resultat den
Wunsch des Souveräns, die Demokratie vor Dauerwahlkämpfen zu schützen. Das
deutliche Nein wurde in der Presse als Vertrauensbeweis in die Institutionen und
insbesondere in den Bundesrat gewertet, man sah im Abstimmungsergebnis aber auch

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.06.2013
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eine Ohrfeige an die SVP, die an einem wenig experimentierfreudigen Volk
vorbeipolitisiert habe. Die noch im Vorjahr von Wermuth (sp, AG) eingereichte
parlamentarische Initiative (12.489), die neben der Volkswahl auch einige zusätzliche
Reformen wie die Aufstockung der Regierungsmitglieder auf neun oder die Transparenz
der Wahlkampagnenfinanzierung gefordert hatte, wurde im Berichtjahr kurz nach dem
abschlägigen Volksentscheid zurückgezogen.

Abstimmung vom 9. Juni 2013

Beteiligung: 39,5%
Ja: 480 291 (23,7%) / 0 Stände
Nein: 1 550 080 (76,3%) / 20 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SVP (2)*.
– Nein: FDP, CVP, SP, GP, GLP, BDP, EVP, CSP; SGV, Travail.Suisse.
* in Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen. 3

Volksrechte

Im Juni 2012 wurde über die Volksinitiative „Für die Stärkung der Volksrechte in der
Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk)“ abgestimmt. Das Volksbegehren verlangt ein
obligatorisches Referendum für aussenpolitische Verträge in wichtigen Bereichen
sowie völkerrechtliche Verträge mit einmaligen Ausgaben von mehr als CHF 1 Mrd. oder
wiederkehrenden Kosten von mehr als CHF 100 Mio. jährlich. Ein Gegenvorschlag des
Bundesrates scheiterte im Vorjahr im Ständerat. Bereits Mitte März – unüblich früh –
äusserte sich der Bundesrat an einer Medienkonferenz kritisch gegen die Initiative der
Auns. Zwar klinge die Argumentation der Initianten, die direkte Demokratie ausbauen zu
wollen, auf den ersten Blick sympathisch, so Bundesrätin Sommaruga. Bei einem Ja
müsse die Stimmbevölkerung aber zu zahlreichen unbestrittenen Vorlagen abstimmen,
was nicht nur aufwändig, sondern auch teuer sei. In der Presse kolportierte
Expertenuntersuchungen rechneten mit rund acht zusätzlichen Abstimmungsvorlagen
pro Jahr. Die Auns, die dem Bundesrat vorwarf, Staatsverträge „am Volk
vorbeizuschmuggeln“, rechnete mit maximal ein bis drei zusätzlichen Vorlagen pro Jahr.
Die Economiesuisse griff auch finanziell in den Abstimmungskampf ein, da sie der
Ansicht war, dass eine Annahme der Vorlage der Wirtschaft Schaden zufügen werde:
wenn die Bevölkerung auch über Handelsabkommen abstimmen müsse, entstehe eine
grosse Unsicherheit für den Wirtschaftsstandort Schweiz. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.06.2012
MARC BÜHLMANN

Anfang Juli 2017 legte der Bundesrat die Botschaft zur Volksinitiative «Schweizer Recht
statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» vor. Die Regierung empfahl das
Begehren ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Als Hauptargumente führte sie die
Gefahr negativer aussenpolitischer sowie aussenwirtschaftlicher Auswirkungen an. Sich
über bestehende internationale Verträge hinwegzusetzen, entspreche nicht der
Rechtskultur der Schweiz und untergrabe die Rechts- und Planungssicherheit. Zudem
weise die Volksinitiative innere Widersprüche auf. Es sei bereits heute klar, dass die
Bundesverfassung oberste Rechtsquelle ist. Der Gegensatz zwischen Landesrecht und
Völkerrecht sei konstruiert: «Völkerrechtliche Verpflichtungen einzugehen, bedeutet
keine Einschränkung, sondern Ausübung der nationalen Souveränität». Zwar gäbe es
gemäss dem Bundesrat durchaus Spannungen zwischen Völker- und Landesrecht,
insbesondere bei der Umsetzung von völkerrechtswidrigen Volksinitiativen, diese seien
aber eher als Chance anzusehen, weil pragmatische und breit abgestützte
Lösungsfindungen möglich seien, was mit der von der Initiative vorgeschlagenen starren
Hierarchie hingegen verbaut würde. Die «in der Selbstbestimmungsinitiative enthaltene
Ermächtigung zum Vertragsbruch» hätte nachteilige Auswirkungen für Wirtschaft und
Aussenpolitik. Gerade der Kleinstaat Schweiz sei angewiesen auf völkerrechtliche
Verträge, um nicht dem Recht des Stärkeren ausgeliefert zu sein. Nur wenn man sich
selber an Verträge halte, könne man auch Zuverlässigkeit von anderen Vertragspartnern
erwarten. Anstelle der versprochenen Klärung des Verhältnisses von Landesrecht und
Völkerrecht würde man sich bei einer Annahme eher eine Erschwerung aufhalsen.
Zudem würde die direkte Demokratie bei wichtigen Fragen damit nicht gestärkt,
sondern geschwächt, weil man letztlich den Gerichten die Deutungshoheit überlassen
müsste.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.07.2017
MARC BÜHLMANN
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Vor der Presse wandte sich Justizministerin Simonetta Sommaruga mit deutlichen
Worten gegen die Initiative. Sie warf den Initianten laut der Tribune de Genève vor, im
Text vor allem hinsichtlich der Anwendung – wann genau herrscht ein Konflikt zwischen
Landes- und Völkerrecht und wer entscheidet, ob ein Vertrag allenfalls gekündigt
werden müsste – willentlich unpräzise geblieben zu sein, um die Verantwortung nicht
übernehmen zu müssen («Les initiants sont restés volontairement flous pour ne pas
assumer leurs responsabilités»). Während die SVP sich ob dem Entscheid des
Bundesrates erbost zeigte, – Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) gab seine Enttäuschung zu
Protokoll, dass der Bundesrat nicht einsehen wolle, dass das Verhältnis zwischen
Völkerrecht und Landesrecht problematisch sei und deshalb eine Lösung gefunden
werden müsse – begrüssten Parteien, Wirtschaftsverbände und verschiedene
Interessenorganisationen den Entscheid. 5

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Ständerat die Volksinitiative «Schweizer
Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)». Die Debatte wurde vom
Schweizer Fernsehen direkt übertragen. Robert Cramer (gp, GE), Sprecher der RK-SR,
erörterte zunächst die ablehnende Position der Kommission, die sich unter anderem
auch auf die Anhörung verschiedener Rechtsprofessorinnen und Rechtsprofessoren
stütze, welche einhellig der Meinung seien, dass die Initiative mehr Probleme
verursache, als sie löst. Die momentane Situation lasse den obersten Gerichten den
nötigen Spielraum für eine Abwägung zwischen Völkerrecht und Landesrecht. Es sei in
den Augen der Experten nicht angebracht, die beiden Normen gegeneinander
auszuspielen, da internationales Recht, das in der Schweiz angewendet werde, genauso
legitim und demokratisch abgestützt sei wie das Landesrecht selbst. Cramer erklärte,
dass die Kommission auch verschiedene Akteure aus der Wirtschaft angehört habe,
wobei die Stellungnahmen auch hier einhellig gegen die Initiative ausgefallen seien. Die
Kommission sei auch deshalb mit 12 zu 1 Stimmen zum Schluss gekommen, dem Rat die
Ablehnung der Initiative zu empfehlen. Allerdings gebe es zwei Minderheitenanträge:
Zum einen lege Andrea Caroni (fdp, AR) – unterstützt von vier Kommissionsmitgliedern
– einen Gegenvorschlag vor, zum anderen empfehle Thomas Minder (parteilos, SH) die
Initiative zur Annahme.

Andrea Caroni betonte in seinem Votum für seinen Gegenvorschlag, dass die Schweizer
Rechtsordnung bei Konfliktfragen unterschiedlicher Normstufen sehr klar sei, mit
Ausnahme eben des Verhältnisses zwischen Landes- und Völkerrecht. Dort herrsche
«Improvisation» oder «Durchwursteln» vor, wobei in der Regel die Bundesgerichte
«mit der Wurst betraut» seien. Dies sei aber «institutionell falsch» und es brauche
deshalb eine klare Regelung. Eine solche müsse im Normalfall – hier wich der
Gegenvorschlag deutlich von der Initiative ab – dem Völkerrecht den Vorrang geben, da
man hier im Sinne von «Pacta sunt servanda» gegebene Versprechen einzuhalten habe.
In begründeten Ausnahmefällen solle allerdings die Möglichkeit bestehen, durch
ausdrücklichen und expliziten Beschluss durch den Verfassungs- oder Gesetzgeber vom
Vorrang des Völkerrechts abzuweichen. Caroni exemplifizierte seine Idee an der
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, die ja nicht explizit eine Änderung von
Völkerrecht vorgesehen habe. Wäre sein Vorschlag damals schon umgesetzt gewesen,
dann hätte in der Initiative entweder explizit erwähnt werden müssen, dass ein
internationaler Vertrag – konkret das Personenfreizügigkeitsabkommen – gekündigt
werden solle, oder die Nichterwähnung hätte bedeutet, dass die Initianten das
Völkerrecht implizit akzeptierten und bei der Umsetzung darauf Rücksicht genommen
werden müsse. Caroni führte weiter aus, dass er seinen Vorschlag nicht aus taktischen
Überlegungen einreiche, weil er Angst vor einer Annahme der Initiative an der Urne
habe. Es gehe ihm vielmehr um das inhaltliche Anliegen, das er mit den Initianten teile:
Die konkrete Regelung des Verhältnisses zwischen Landes- und Völkerrecht. Allerdings
schlug er selber vor, auf den Gegenvorschlag zu verzichten – und diesen vorerst zu
schubladisieren –, wenn die Initianten ihr Begehren nicht zu dessen Gunsten
zurückziehen würden. Die Materie sei für sich genommen schon komplex genug. Wenn
gleich zwei Vorlagen an die Urne kämen, sei dies dem Verständnis des Themas wohl
eher abträglich.   

Thomas Minder zählte in der Verteidigung seines Minderheitenantrags zur Annahme der
Volksinitiative eine Reihe von aktuellen Vorstössen auf, in denen das Parlament
Beschlüsse fasse, die im Widerspruch zu bestehendem internationalen Recht stünden:
So verstosse etwa die Motion Grin (svp, VD), welche die Ausklammerung von Palmöl
beim Freihandelsabkommen mit Malaysia verlange und soeben vom Nationalrat
angenommen worden sei, gegen EFTA-Recht. Ebenso stünde eine Annahme der Fair-
Food-Initiative im Widerspruch zu zahlreichen völkerrechtlichen Verträgen. Es gebe
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aber auch andere Beispiele, wo Vertragspartner der Schweiz Verträge nicht gänzlich
einhielten. So habe etwa die EU bei Horizon 2020 oder Erasmus plus völkerrechtliche
Verpflichtungen verletzt. Niemand habe damals nach einer Kündigung der Bilateralen
Verträge gerufen, sondern man habe die Kröte geschluckt. Bei den über 5'000
völkerrechtlichen Verträgen, welche die Schweiz abgeschlossen habe – in ihrem
Schlussvotum sprach Bundesrätin Simonetta Sommaruga von rund 4'000 Verträgen –
bestünden zahlreiche potenzielle Normenkonflikte. Und hier setze die Initiative an,
indem sie klar festlege, dass bei Normenkonflikten die Verfassung vorzugehen habe. 

In der Folge äusserten sich 17 Ständerätinnen und -räte zur Vorlage, wobei sich die
Argumente mehr oder weniger wiederholten: Die Initiative sei konfus und
widersprüchlich; der SVP wurde vorgeworfen sich damit nicht gegen fremde Richter,
sondern gegen das eigene Bundesgericht zu wenden. Betont wurde zudem die
Gefährdung schweizerischer Wirtschaftsinteressen. Die Verlässlichkeit der Schweiz
würde bei einer Annahme des Begehrens auf dem Spiel stehen. Völkerrecht helfe
zudem insbesondere Kleinstaaten, die ohne rechtliche Absicherung dem Recht des
Stärkeren ausgesetzt wären. 

Die Ständeräte der SVP sprachen sich für eine Annahme der Initiative aus, weil laut
Werner Hösli (svp, GL) die «Macht des Volkes» geschützt werden müsse; gemäss Peter
Föhn (svp, SZ) der zunehmenden Aushöhlung der Bundesverfassung durch
internationale Bestimmungen Einhalt geboten werden müsse; oder der
Politikverdrossenheit begegnet werden müsse, die – so Alex Kuprecht (svp, SZ) – auch
deshalb wachse, weil «die Menschen das Gefühl haben [...], dass die da oben in Bern
sowieso machen, was sie wollen» – etwa bei der Umsetzung angenommener
Volksinitiativen. Gefordert sei deshalb ein «bisschen mehr 'Switzerland first'». 

Der Ständerat war sich also mehrheitlich einig darin, dass die Initiative abzulehnen sei.
Weniger einig waren sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter hingegen darüber,
ob die Normenkonflikte, die sich langfristig wohl noch häufen werden, gesondert
geregelt werden müssten, oder ob die so genannte Schubert-Praxis genüge. Zur Frage
stand folglich, ob man es wie bis anhin dem Bundesgericht überlassen wolle, zu regeln,
wann Landesrecht ausnahmsweise Völkerrecht vorgehen solle. Nicht wenige Voten
plädierten für den Gegenvorschlag Caroni. Letztlich setzte sich allerdings die
Überzeugung durch, dass auch der Gegenvorschlag eine «fausse bonne idée» sei, wie
sich Didier Berberat (sp, NE) ausdrückte. 

In ihrem Schlussvotum wollte Justizministerin Simonetta Sommaruga klarstellen, dass es
«grundfalsch» sei, das Völkerrecht mit Unterdrückung und Fremdbestimmung in
Verbindung zu bringen. Sie wies auf verschiedene Geschäfte hin, mit denen die
Problematik der Beziehung internationaler Verträge und innerstaatlichen Rechts
angegangen werde – so etwa eine Erweiterung des obligatorischen
Staatsvertragsreferendums oder die Anpassung der Symmetrie bei der Kündigung von
Staatsverträgen. Die Bundesrätin hielt zudem Gericht über das Parlament: Man habe in
der Debatte einige Male gehört, dass der Volkswille nicht richtig umgesetzt werde, diese
Kritik richte sich aber eigentlich an die Volks- und Kantonsvertretung. Das Parlament
habe ja bereits die Möglichkeit, im Einzelfall zu entscheiden, dass Landesrecht
gegenüber internationalem Recht der Vorrang gegeben werden solle. Und wenn es dies
nicht tue, dann habe es sicherlich gute Gründe dafür. Der Bundesrat empfehle die
Initiative insbesondere deshalb zur Ablehnung, weil sie starre Regeln fordere und so die
zahlreichen, heute bestehenden Möglichkeiten für pragmatische Einzelfalllösungen
beschneide. Das Begehren verspreche zwar Klarheit im Verhältnis zwischen
Landesrecht und internationalem Recht, schaffe aber grundsätzlich das Gegenteil,
nämlich Rechtsunsicherheit. Dies wäre freilich – so die Magistratin abschliessend –
auch beim diskutierten Gegenvorschlag der Fall. 

Nach rund vierstündiger Debatte schritt die kleine Kammer zur Abstimmung. Das
Stimmverhältnis von 27 zu 15 Stimmen für Nichteintreten auf den Gegenvorschlag
Caroni widerspiegelte den doch recht grossen Wunsch nach Klärung, während die
Initiative mit 36 zu 6 Stimmen letztlich recht deutlich zur Ablehnung empfohlen
wurde. 6
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Am 25. November 2018 kam die Selbstbestimmungsinitiative zur Abstimmung. Die
lediglich 33.7 Prozent Ja-Stimmen – in keinem einzigen Kanton fand die Initiative eine
Mehrheit – waren für die meisten Beobachterinnen und Beobachter überraschend
wenig. Die grösste Unterstützung erhielt das SVP-Begehren in den Kantonen Schwyz
(47.1%) und Appenzell Innerrhoden (47.0%) sowie im Tessin (46.1%). In der Romandie
beziehungsweise in den Kantonen Waadt (23.4%), Neuenburg (22.6%), Genf (24.7%) und
Jura (24.5%) votierten hingegen mehr als drei Viertel der Teilnehmenden gegen die
Initiative. Die Stimmbeteiligung lag bei 48.41 Prozent und damit leicht höher als bei der
gleichzeitig zur Abstimmung stehenden Hornkuh-Initiative (48.30%) und bei der
gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten (48.38%). 
Am Tag nach der Abstimmung waren sich die Medien einig und sprachen von einer
«Klatsche» (Blick), von einem «échech historique» (Le Temps) oder einer «schweren
Schlappe» für die SVP. Die Ablehnung des Begehrens der Volkspartei sei überraschend
deutlich ausgefallen. Allerdings sei die Frage der Hierarchie zwischen Völker- und
Landesrecht nach wie vor nicht geklärt. Von einem «Pyrrhussieg» sprach gar die Basler
Zeitung, weil sich künftig wohl die Konflikte zwischen den beiden Normstufen häufen
würden. Zudem waren sich die Protagonisten uneinig darüber, was das Resultat für die
künftige Aussenpolitik bedeute. Zur Diskussion standen dabei der Rahmenvertrag mit
der EU und der UNO-Migrationspakt. Während für die Aargauer Zeitung das Nein «kein
Freipass für das Rahmenabkommen mit der EU» darstelle, sprach die Wochenzeitung
von einem Signal für die internationale Zusammenarbeit.
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) sah einen Grund für die Niederlage in den Argumenten der
Gegnerschaft, gegen die die SVP nicht angekommen sei. Die Vorlage sei zu abstrakt
gewesen, urteilte dabei Roger Köppel (svp, ZH) in der Weltwoche. Ein Urteil, das auch
die NZZ teilte: Für einmal habe die SVP «das Bauchgefühl» nicht ansprechen können.
SVP-Präsident Albert Rösti (svp, BE) habe sich mehr erhofft, wie er der Aargauer Zeitung
zu Protokoll gab. Man habe eine Schlacht verloren, nicht aber den Kampf für die
Unabhängigkeit. Zudem erachte er es als Erfolg, dass man dank der SVP intensiv über
die direkte Demokratie diskutiert habe – trotz massiver «Verunsicherungs-Kampagne»
der Gegner, so der Berner Nationalrat im Blick. Das Nein bedeute, so der
Parteipräsident weiter, dass die Bevölkerung zur Klärung des Verhältnisses zwischen
Landes- und Völkerrecht keine Verfassungsänderung wolle. Es sei aber kein Plebiszit für
Verhandlungen mit der EU, sondern ein Ja für die direkte Demokratie und ein Auftrag,
den UNO-Migrationspakt oder den Rahmenvertrag mit der EU zu bekämpfen. Die SVP
werde dies weiterhin tun und als Druckmittel auch die Begrenzungsinitiative weiter
verfolgen, die im Sommer zustande gekommen war.
Während im Siegerlager die GLP das Resultat als «Ja zu einer offenen und vernetzten
Schweiz» interpretierte (Beat Flach [glp, AG] in der Aargauer Zeitung), sah es die SP
zwar als Stärkung der Bilateralen, nicht aber als Steilpass für ein Rahmenabkommen an.
Regula Rytz (gp, BE) war stolz, dass die Bevölkerung die Sprengkraft der Initiative gegen
die Institutionen erkannt habe. Das System zwinge zum Ausgleich und in der Schweiz
könne niemand alleine entscheiden, kommentierte Justizministerin Simonetta
Sommaruga das Verdikt. Die Bevölkerung wisse diesen Ausgleich zu schätzen. Der
Gewerbeverband und Economiesuisse interpretierten das Nein als Bestätigung einer
weltoffenen Wirtschaftsschweiz. Die Gewerkschaften sahen darin eine Ansage gegen
die Abschottungspolitik und von einem klaren Bekenntnis zum Völkerrecht sprach
Amnesty International. 

Abstimmung vom 25. November 2018

Beteiligung: 48.4%
Ja: 872'288  (33.7%) / Stände: 0
Nein: 1'713'501 (66.3%) / Stände: 20 6/2 

Parolen:
– Ja: EDU, FPS, SD, SVP
– Nein: BDP, CVP, EVP, FDP, GLP, GPS, KVP, PdA, SP; Economiesuisse, SGB, SGV,
Travail.Suisse 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.11.2018
MARC BÜHLMANN
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Ende August 2018 legte der Bundesrat seine Botschaft zur eidgenössischen
Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz-
Initiative)» vor. Obwohl Umfragen verschiedentlich gezeigt hatten, dass das Anliegen
bei der Bevölkerung auf Sympathie stösst und die Juso mit zwei inhaltlich ähnlich
gerichteten kantonalen Initiativen in den Kantonen Schwyz und Freiburg Erfolg gehabt
hatte – was in der Presse als «Sensation» bezeichnet worden war, weil in beiden
Kantonen sowohl Regierung als auch Parlament das Begehren abgelehnt hatten –,
empfahl der Bundesrat die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Er
argumentierte dabei ähnlich wie bei seinen Antworten auf die Kritik der GRECO an der
Intransparenz der Politikfinanzierung in der Schweiz, dass nämlich Regeln zur
Offenlegung von Parteispenden nicht mit dem politischen System der Schweiz
vereinbar seien. Sie seien zudem auch deshalb nicht nötig, weil erstens die
verschiedenen Institutionen der Machtteilung – Föderalismus, direkte Demokratie,
Kollegialregierung, Milizsystem – verhinderten, dass Parteien einen zu grossen Einfluss
ausüben könnten und zweitens Zweifel bestünden, dass Geld bei Abstimmungs- und
Wahlkampagnen überhaupt eine entscheidende Rolle spiele. Der Bundesrat warnte
zudem davor, dass die Regelungen hohe Kosten verursachen würden, da die
Überprüfung und die Durchsetzung der Regeln wirksame Kontrollen benötigten. Die von
der Initiative vorgesehenen Regelungen könnten zudem sehr einfach unterlaufen
werden. In den Medien wurde auch die Rolle von Justizministerin Simonetta
Sommaruga diskutiert, die die bundesrätliche Haltung in der Öffentlichkeit vertreten
musste. Es stehe ihr ein unangenehmer Abstimmungskampf bevor, da die Partei der
Magistratin für die Initiative kämpfe. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.08.2018
MARC BÜHLMANN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Nachdem ein direkter Gegenvorschlag im März in letzter Sekunde vom Ständerat
gekippt worden war, trafen sich National- und Ständerat im Juni 2015 zur
Einigungskonferenz über die Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die
Heiratsstrafe". Eine Minderheit Darbellay (cvp, VS) versuchte dabei das Parlament dazu
zu bewegen, auf eine Abstimmungsempfehlung zu verzichten, was den Befürwortern
der Initiative in die Karten gespielt hätte. Der Antrag blieb aber im National- (72 zu 97
Stimmen bei 7 Enthaltungen) wie auch im Ständerat (16 zu 25 Stimmen) ohne Erfolg.
Daran änderte sich diesmal auch in der Schlussabstimmung nichts. Die Räte fassten mit
107 zu 85 Simmten bei 1 Enthaltung bzw. 25 zu 20 Stimmen den Entscheid, Volk und den
Ständen die Volksinitiative zur Ablehnung zu empfehlen. Für das Initiativbegehren
hatten sich einzig die Fraktionen der CVP und der SVP sowie die Hälfte der BDP-
Vertreter ausgesprochen. Bis zuletzt hatte auch noch der Bundesrat für eine
Annahmeempfehlung geweibelt. Finanzministerin Widmer-Schlumpf prophezeite, dass
bei einer Ablehnung der Initiative "die nächsten zwanzig Jahre wieder über
Individualbesteuerung, Splitting und alternative Methoden" diskutiert würde. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.06.2015
DAVID ZUMBACH

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Der Abstimmungskampf zur Zersiedelungsinitiative startete relativ spät und verlief
generell eher flau. Mitte Dezember präsentierte das gegnerische Komitee erstmals
seine Argumente für ein Nein, danach blieb es bis Ende Jahr still um das Volksanliegen,
das der Schweizer Bevölkerung am 10. Februar 2019 zur Abstimmung unterbreitet
wurde. Gemäss Nein-Komitee sei die Initiative «überflüssig und unnütz», wie man bald
darauf auch auf Abstimmungsplakaten lesen konnte. Sie schade der Wirtschaft und mit
der ersten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG) werde dem Anliegen bereits
ausreichend Rechnung getragen. Die Forderung nach Einfrieren der Bauzonen sei zu
starr und befeuere den Raumplanungswettbewerb zwischen den Kantonen. Auf der
anderen Seite weibelten die Befürworterinnen und Befürworter mit eindrücklichen
Zahlen zur fortschreitenden Überbauung für ihr Anliegen. Jeden Tag werde eine
Grünfläche in der Grösse von acht Fussballfeldern verbaut, was einem Quadratmeter
pro Sekunde entspreche. Die Initianten wehrten sich gegen das Argument, die

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.12.2018
MARLÈNE GERBER

01.01.90 - 01.01.20 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



vorgeschlagene Regelung sei zu starr; es sei durchaus möglich, neue Bauzonen
einzuzonen, sofern andernorts eine Fläche derselben Grösse ausgezont würde.
Aufgrund der Tatsache, dass die Raumplanung in erster Linie Sache der Gemeinden und
Kantone ist, erachteten die Gegnerinnen und Gegner dies jedoch nicht als praktikable
Lösung.
Generell stiessen die (jungen) Grünen mit ihrer Initiative nicht auf übermässige
Unterstützung. Mit der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz beschloss eine Urheberin
der Landschaftsinitiative, die bereits eine Einschränkung der Zersiedelung gefordert
hatte und aufgrund der Annahme der ersten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes
schliesslich zurückgezogen worden war, Stimmfreigabe. Die Forderung nach
Beschränkung der Bautätigkeit teile man zwar, erachte jedoch den strikten Plafond als
nicht zielführend. Es sei wahrscheinlich, dass die Zersiedelung im ländlichen Raum, wo
die überdimensionierten Bauzonen mehrheitlich liegen, gar fortschreite. Darüber
hinaus sei man mit der ersten RPG-Teilrevision zufrieden und wolle durch eine
Plafonierung der Bauzonen nicht deren Redimensionierung gefährden. Zu Letzterem
waren Kantone mit speziell überdimensionierten Bauzonen im Rahmen der ersten RPG-
Teilrevision aufgefordert worden. Ein ähnlicher Tenor war von der GLP zu vernehmen,
die gar die Nein-Parole ausgab. Es sei abzuwarten, wie die erste RPG-Teilrevision
umgesetzt werde und inwiefern in der zweiten Teilrevision das Bauen ausserhalb der
Bauzonen eingeschränkt werde. Nicht zuletzt wiesen auch der fög-
Abstimmungsmonitor und die APS-Inserateanalyse eine eher negative Medienresonanz
sowie eine sehr einseitige, beinahe ausschliesslich vom gegnerischen Lager dominierte
Inseratekampagne in den Printmedien nach, was das Bild der ungleich langen Spiesse
im Abstimmungskampf verdeutlichte.
Dennoch äusserten verschiedene Akteure in den Medien auch Verständnis für das
Anliegen und sogar die Gegnerschaft ging einig, dass der Kulturlandverlust gebremst
werden müsse. Die bestehenden Bauzonen böten durchaus noch Platz für eine grosse
Zahl neuer Bewohnerinnen und Bewohner, auch sei das Verdichtungspotenzial noch
nicht ausgeschöpft, wurden verschiedene Studien in den Medien zitiert. Ein klares Ja
fassten darüber hinaus die SP-Delegierten, obwohl sich eine nicht vernachlässigbare
Minderheit ihrer Fraktion in den Räten enthalten hatte. Die SP zeigte sich jedoch im
Abstimmungskampf in den Medien wenig präsent. Auch der Verband Pro Natura,
ebenfalls Urheber der Landschaftsinitiative, gab die Ja-Parole heraus. Support erhielt
die Initiative Ende Januar auch von den Architekten Mario Botta und Benedikt Loderer,
sowie von einem Kollektiv aus weiteren, im Bereich Architektur und Raumplanung
tätigen Personen. Auch die Kleinbauernvereinigung unterstützte, im Gegensatz zum
Schweizerischen Bauernverband, das Volksanliegen.

In ersten, gegen Ende Dezember und in der ersten Januarhälfte durchgeführten
Umfragen erhielt die Initiative noch Wohlwollen bei einer knappen Mehrheit der
Befragten. In der dritten Umfragewelle, die Ende Januar publiziert wurde, hatte das
Volksbegehren dann aber deutlich an Zuspruch eingebüsst. Die Medien schrieben dies
dem Verdienst der neuen UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga zu. Ihr sei es mit
diversen Auftritten gelungen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass mit dem
revidierten Raumplanungsgesetz bereits ein griffiges Instrument zur Eindämmung der
Zersiedelung vorliege. Gemäss Autoren der Tamedia-Umfrage werde die Bundesrätin als
glaubwürdig eingestuft. Vor ihrer Zeit als Bundesrätin war Sommaruga darüber hinaus
Teil des Initiativkomitees der Landschaftsinitiative gewesen. Das Initiativkomitee der
Zersiedelungsinitiative zeigte sich in Bezug auf die eigene Initiative nicht glücklich über
die kürzlich erfolgte Departementsrochade. Mit Bundesrätin Sommaruga habe man eine
starke Gegnerin im Abstimmungskampf. Darüber hinaus helfe es der Initiative nicht,
dass sie von einer linken Bundesrätin bekämpft werde. 10
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

En avril, le Conseil national s’est prononcé sur l’initiative populaire de l’UDC, dite
initiative pour les familles. L’initiative de l’UDC vise à accorder aux parents qui gardent
leurs enfants eux-mêmes les mêmes déductions fiscales qu’aux parents qui travaillent
et déduisent des frais de crèches. Ainsi, tous les parents pourraient déduire la même
somme, soit un montant maximal de 10'000 CHF. Les sept sages avaient déjà exprimé
leur scepticisme face à cette initiative en 2012. Lors de son passage devant les
conseillers nationaux, l’initiative a créé un réel débat de société, où les adhérents au
texte ont été accusés de vouloir imposer le modèle familial traditionnel. Le tribun
zurichois Christoph Blocher (udc, ZH) a même comparé les mères faisant garder leurs
enfants dans des crèches à des coucous déposant leurs œufs dans les nids étrangers.
Le vocabulaire utilisé durant la campagne – « prime au fourneau » ou encore
« Staatskinder » – a renforcé l’aspect émotionnel de la votation. En plus des débats
idéologiques, les questions de coûts, d’équité fiscale (soit une déduction de frais de
garde inexistants), ou encore la question des réels bénéficiaires de l’initiative ont été
mises en avant par les opposants. Avant de se prononcer sur un potentiel soutien à
l’initiative, le parlement a refusé une initiative Streiff-Feller (pev, BE) qui souhaitait
renvoyer le projet au Conseil fédéral afin qu’il élabore un contre-projet contenant une
augmentation des déductions pour enfant, ainsi que l’instauration d’un montant
maximal de déduction dans le cas où les montants de frais de garde seraient supérieurs
à ceux de la déduction pour enfant. La proposition a été refusée par 184 voix contre 5.
Au final, le Conseil national a suivi le gouvernement et s’est opposée à l’initiative UDC
par 109 voix contre 74 et 6 adhésions. Le texte a ainsi été soutenu par l’UDC et quelques
voix radicales-libérales. Lors de son passage au Conseil des Etats, l’initiative a
également été soumise à une minorité Engler (pdc, GR) demandant un contre-projet
direct qui admettrait une déduction fiscale pour les parents qui gardent eux-mêmes
leurs enfants (soit une augmentation des déductions pour enfants), sans pour autant
toucher à la déduction des frais de garde. Cette proposition a été rejetée par 24 voix
contre 18, tout comme l’initiative, refusée par 26 voix contre 17. Au vote final, les deux
chambres ont balayé le texte de l’initiative: 110 voix contre 72 et 7 abstentions pour le
Conseil national et 26 voix contre 17 et 2 abstentions pour le Conseil des Etats. Le
soutien à l’initiative s’est naturellement retrouvé dans les rangs de l’UDC, mais aussi
parmi les membres du PDC. Notons qu’au niveau cantonal, le PDC a introduit des
déductions similaires à celles proposées par l’UDC dans les cantons de Zoug, du Valais
et de Lucerne. Le président du parti Christophe Darbellay (pdc, VS) a annoncé que si
son parti décidait de soutenir l’initiative de l’UDC, il espérait un retour d’ascenseur lors
des votes sur ses propres initiatives. Mais le PDC a dû faire face à d’importantes
discordes à l’interne. En effet, alors que la direction du parti et la majorité du groupe
parlementaire se sont exprimées en faveur de l’initiative. Les femmes PDC ont rejoint le
comité libéral luttant contre cette même initiative. Lors de l’assemblée du PDC, les
délégués ont désavoué la direction en refusant de soutenir l’initiative de l’UDC par 114
voix contre 87 à bulletins secrets. Le lobbying des femmes PDC, opposées à l’initiative,
aurait largement contribué à cette décision. La première étude SSR publiée en octobre
a également créé une réelle surprise en montrant que 64% des sondés soutenaient
l’initiative. Ce sondage a amené les deux comités opposés à l’initiative, soit le comité de
gauche (PS et Verts) et le comité libéral (PLR, Vert’libéraux, PBD, Femmes PDC) à réunir
leurs forces en organisant un événement relativement inédit: une conférence de presse
réunissant tous les leaders des partis opposés à l’initiative. La conférence a été
marquée par l’absence de Christophe Darbellay (pdc, VS), engagé dans le comité de
soutien à l’initiative, remplacé par Lucrezia Meier-Schatz (pdc, TG). Lors de la
campagne, l’UDC a argumenté en faveur d’un « geste de reconnaissance » envers les
personnes faisant le choix de rester à la maison. Les opposants ont quant à eux martelé
que l’initiative agrarienne bénéficierait seulement aux couples possédant un haut
revenu, qu’elle engendrerait des coûts importants et qu’elle se voulait une absurdité
fiscale. Le 24 novembre, 52,9% des Suisses ont refusé l’initiative de l’UDC. Acceptée
dans seulement deux cantons (Schwyz et Uri) et en Appenzell Rhodes-Intérieures,
l’initiative de l’UDC n’a pas réussi à convaincre. Avec 33,2% de oui, le canton de Vaud a
pris la tête des cantons opposés à l’initiative, suivi par Genève (33,8%) et Bâle-Ville
(34,3%). 

Votation du 24 novembre 2013

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.11.2013
EMILIA PASQUIER
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Participation: 52,9%
Oui: 1 139 743 (41,5%) / cantons : 2 1/2
Non: 1 604 476 (58,5%) / canton : 20 5/2

Mots d’ordre:
– Oui: UDC. 
– Non: PLR, PDC, PBD, Vert’libéraux, Verts, PS. 

Selon l’analyse VOX, le profil politique des votants a été un facteur déterminant. Alors
que 78% des sympathisants de l’UDC se sont exprimés en faveur de l’initiative, 84% des
sympathisants du PS l’ont refusée. De par sa formulation, l’initiative a permis le
développement de deux lignes argumentatives: l’une fiscale et l’autre sociétale. Les
partisans d’une Suisse traditionnelle ont plus largement accepté l’initiative (62%) que
les défenseurs des valeurs modernes (62%). Les femmes ont également adapté leur
réponse en fonction de leur situation personnelle et de l’avantage éventuel que
l’acceptation de l’initiative pourrait leur apporter. Ainsi, les femmes non salariées qui
gardent elles-mêmes leurs enfants ont accepté l’objet à raison de 70%, les mères
salariées à 41% et les femmes actives sans enfants à 23%. L’analyse des annonces APS a
montré que le nombre d’annonces-presse publiées par les deux camps était quasiment
identique. Les annonces-presse ont souvent mis en scène des femmes, ce qui
représente une exception notoire dans les campagnes politiques. L’analyse des
annonces a également montré des différences dans l’argumentation du front opposé à
l’initiative. Alors que la gauche s’est concentrée sur l’idée d’injustice sociale, les
libéraux ont tablé sur l’augmentation des coûts liés à l’initiative.  11

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Im Juni wurde die von der SVP lancierte Initiative zur Volkswahl des Bundesrates so
deutlich wie noch kein SVP-Begehren zuvor abgelehnt. Die Partei hatte sich mit ihrem
Begehren ziemlich schwer getan und die Abstimmungskampagne glich eher einem
Pflichtprogramm denn einer überzeugenden Elektrisierung. Zudem wurden parteiintern
Befürchtungen laut, dass sich das Begehren letztlich sogar zuungunsten der SVP
auswirken könnte, weil man in Majorzwahlen selten erfolgreich sei. Mit der Ende April
eingeläuteten Kampagne stellte sich die SVP als Partei dar, die als einzige dem Volk
vertraue, ihm mehr Mitspracherecht geben wolle und dafür sorge, dass der Wille des
Souveräns wieder ernst genommen werde. Mit der direkten Wahl müsse die Regierung
wieder mehr Rücksicht auf den Volkswillen nehmen. Müsste sich etwa Bundesrätin
Sommaruga der Wahl durch die Bevölkerung stellen, so würde sie die
Ausschaffungsinitiative schneller umsetzen, warb Parteipräsident Brunner für das
Anliegen. Gegnerische Argumente wurden mit dem Hinweis abgetan, dass die Volkswahl
auf kantonaler Ebene ausgezeichnet funktioniere. Die laue parteiinterne Unterstützung
und die lustlose Kampagne widerspiegelte sich nicht nur im Abstimmungsresultat,
sondern auch im Umstand, dass – laut VOX-Analyse – lediglich 55% der SVP-
Sympathisanten die eigene Initiative befürworteten. 12
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DATUM: 09.06.2013
MARC BÜHLMANN

Die Masseneinwanderungsinitiative bescherte der SVP einen nicht wirklich erwarteten
Erfolg. Umfragen im Vorfeld der Abstimmung wiesen eher auf eine Ablehnung hin.
Einzelne SVP-Exponenten im Umfeld der Auns und der Jungpartei dachten im Falle
einer Ablehnung laut über einen Frontalangriff gegen die Personenfreizügigkeit nach,
was in der Parteizentrale allerdings als Unsinn bezeichnet wurde. Es gehe um die
Begrenzung der Einwanderung. Nach der Annahme der Initiative schien die SVP eine
Weile in Verlegenheit. Parteipräsident Toni Brunner sah seine Partei in einem Interview
mit dem "Sonntags-Blick" bei der Umsetzung nicht in der Pflicht. Verantwortung könne
man erst mit einem zweiten Bundesratssitz übernehmen. Allerdings forderte die Partei
dann relativ rasch die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Umsetzung der Initiative, in
der die SVP vertreten sei. Anders als noch bei der Ausschaffungsinitiative, als die SVP in
einer solchen Gruppe Einsitz genommen hatte, weigerte sich Bundesrätin Sommaruga
jedoch, eine solche Gruppe zu konstituieren. Die SVP könne – wie alle anderen
Interessenten auch – via Vernehmlassung Stellung nehmen. Sollte ihr Begehren nicht
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nach ihrem Gusto umgesetzt werden, drohte die SVP mit einer erneuten
Durchsetzungsinitiative oder laut einer Aussage von Christoph Blocher Mitte August mit
einer Initiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit. Auch eine Kündigung der
bilateralen Verträge mit der EU propagierte der ehemalige SVP-Bundesrat als gangbaren
Weg, falls die EU auf eine Einschränkung der Personenfreizügigkeit nicht eingehe. Die
EU sei vor allem auf den Landverkehrsvertrag – einer der sechs verbundenen Verträge –
angewiesen, weil er die Durchfahrt von Nord nach Süd sichere; deshalb werde sie diese
Verträge nicht aufkünden. 13

1) BBl, 2017, S. 6447 f.; BaZ, CdT, NZZ, SGT, TA, TG, 14.9.17; BZ, LMD, 16.9.17; WW, 21.9.17; BU, TA, 14.10.17; LMD, TA, 7.11.17; LT,
29.11.17; BaZ, 14.12.17; LZ, SGT, 15.12.17; NZZ, TA, 16.12.17; SoZ, 17.12.17; BZ, 18.12.17; TG, 20.12.17
2) AB NR, 2010, S. 1090 ff.; AB NR, 2010, S. 1674; AB SR, 2010, S. 1009; AB SR, 2010, S. 757 ff.; BBl, 2010, S. 137 ff.; BBl, 2010, S.
6553 f.; Presse vom 29.7.10; zum militärischen Aspekt siehe unten, Teil I, 3 (Armement)
3) Bühlmann (2013). APS-Analyse der Inseratekampagne im Vorfeld der eidgenössischen Abstimmungen vom 9. Juni 2013.;
Gross, Krebs, Schönmann, Stohler (2013). Nur scheinbar demokratisch. Die Wahl des Bundesrates durch das Volk ist ein
Rückschritt für die Demokratie.; LT, 26.3.13; Presse vom 27.3.13; So-Bli, 31.3.13; NZZ, 3.4.13; AZ, 5.4.13; BZ, 6.4.13; LT, 7.4.13;
TG und 24H, 2.4.13; TA, 12.4.13; NLZ und BaZ, 13.4.13; SGT, 15.4.13; NZZ, 16.4.13; TA, 19.4.13; NF und NLZ, 20.4.13; So-Bli,
21.4.13; NZZ, 22.4.13; Presse vom 23.4.13; NF und SGT, 29.4.13; AZ und Lib., 30.4.13; Presse vom 3.5. und 4.5.13; SO, 5.5.13;
Presse vom 6.5. und 7.5.13; SGT und TZ, 8.5.13; NZZ., 10.5. und 11.5.13; SO, 12.5.13; BZ und LT, 13.5.13; WW, 16.5.13; NF und
NZZ, 21.5.13; CdT und WW, 23.5.13; NZZ, 27.5.13; LT und NZZ, 30.5.13; TG, 1.6.13; NZZ, 7.6.13; Presse vom 10.6.13; Milic, Vatter,
Bucher (2013). Volkswahl des Bundesrates – eine Simulation der Bundesratswahlen durch das Volk auf der Basis der Wahlen
in die kantonalen Regierungen.
4) Presse vom 21.3.12.
5) BBl. 2017, S. 5355 ff.; AZ, BaZ, Lib, TG, 6.7.17
6) AB SR, 2018, S. 176 ff.; Medienmitteilung RK-S vom 13.2.2018; AZ, 13.3.18; BaZ, LT, LZ, Lib, NZZ, TA, 14.3.18; WW, 15.3.18
7) AZ, BaZ, Blick, CdT, LT, NZZ, SGT, TA, TG, 26.11.18; Blick, NZZ, SGT, TA, 27.11.18; WW, WoZ, 29.11.18
8) BBl. 2018, S. 5623 ff.; BBl. 2018, S. 5669 ff.; BU, 26.10.17; BU, Lib, NZZ, 5.3.18; LZ, TA, 6.3.18; AZ, Lib, NZZ, TA, TG, 30.8.18
9) AB NR, 2015, S. 1053 ff.; AB SR, 2015, S. 586 ff.
10) Heidelberger et al. (2019). APS-Inserateanalyse zur Abstimmung vom 10.2.19; fög Abstimmungsmonitor Februar 2019; TA,
12.12.18; BaZ, TA, 5.1.19; TA, 9.1.19; NZZ, 10.1., 15.1.19; AZ, TZ, 17.1.19; SGT, 22.1.19; APZ, BaZ, TA, 23.1.19; So-Bli, 27.1.19; LT, TA,
TG, 30.1.19; SGT, 31.1.19; NZZ, 2.2., 9.2.19
11) FF, 2013, p. 4183; BO CN, 2013, p. 449ss., 584ss., 1210; BO CE, 2013, p. 610ss., 647; Lib, 16.4.13; LT, 16.4.13; NZZ, 12.10.13;
LT, 9.10.13; Lib et 24H, 28.10.13; LT, 5.11.13; NZZ, 25.11.13; Heidelberger/Milic/Vatter (2013) Vox-Analyse de la votation
fédérale du 24 novembre 2013
12) AZ, 5.4.13; NZZ, 23.4.13; AZ, 30.4.13; NZZ, 2.5. und 12.5.13; Presse vom 10.6.13; NZZ, 15.8.13; Lit. Nai/Sciarini 
13) SO, 19.1.14; So-Bli, 23.2., 6.4.14; AZ, 5.6.14; NZZ, 18.8.14; Blick, 8.11.14

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 11


